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Schachtböden aus GFK und aus  Polypropylen in den Nennweiten DN 800 bis DN 2000 zur 
Innenauskleidung von Betonschachtunterteilen nach DIN EN 1917 und Anschlussmuffen aus 
GFK, Polypropylen und schlagzähem Polystyrol  

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.2-294 vom 7. Juni 2010. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und zwei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.   
 

über die Änderung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 7. Juni 2010 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert: 
 
1. Die Anlage 15 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-42.2-294 vom 7. Juni 2010 

wird ersetzt durch Anlage 1 dieses Bescheides. 
 
2. Die Anlage 24 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-42.2-294 vom 7. Juni 2010 

wird ersetzt durch Anlage 2 dieses Bescheides. 
 
 
Rudolf Kersten  Beglaubigt 
Referatsleiter 
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Schachtböden aus GFK und aus  Polypropylen in den Nennweiten DN 800 bis DN 2000 
zur Innenauskleidung von Betonschachtunterteilen 

Wandstärkenaufbau und Steganbindung der PP-Schachtböden 

 
 

Anlage 1 
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Schachtböden aus GFK und aus  Polypropylen in den Nennweiten DN 800 bis DN 2000 
zur Innenauskleidung von Betonschachtunterteilen 

Rohranschlüsse an PREDL-Schachtböden - Maßblatt für Ultra Rib-Schachtfutter 

 
 

Anlage 2 

 


